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Ingenieurbüro Vogg 
Alemannenstr. 35 
86845 Großaitingen 

Beschlussvorlage für die Sitzung am 30.09.2024 
 
Bauleitplanung : Stadt Marktoberdorf 
  Landkreis Ostallgäu 

Vorhaben : Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 80 „MFH Me-
melstraße“ 

Hier : Behandlung der Stellungnahmen, die während der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden in der Zeit vom 06.06.2024 bis 
10.07.2024 vorgebracht wurden (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 

 
 
1.0 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan 

Die Nummern entsprechen der laufenden Nummer der Beteiligung 

1.1 Keine Stellungnahmen haben abgegeben: 
01 Amprion GmbH 
02 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Kaufbeuren 
03 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Füssen 
04 Amt für ländliche Entwicklung Schwaben 
05 Bayerischer Bauernverband 
06 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
08 Beauftragter für Menschen mit Behinderung 
09 Bezirksfinanzdirektion Augsburg 
11 Bund Naturschutz Kaufbeuren 
12 Bund Naturschutz München 
 Bundesnetzagentur 
13 DB Services Immobilien 
14 Deutsche Post Immobilienservice 
16 Eisenbahnbundesamt 
17 Handelsverband Bayern e.V. 
18 HWK Schwaben 
19 IHK Augsburg 
20 Kreisbrandrat 
21 Kreishandwerkerschaft 
24 Kreisheimatpfleger Heimatpflege 
25 Landesbund für Vogelschutz 
33 Landratsamt Ostallgäu, Straßenbau 
34 Landratsamt Ostallgäu, Schulamt 
35 LEW Verteilnetz GmbH 
36 Pfarreiengemeinschaft MOD 
41 Telefonica O2 
42  Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH 
44 Vermessungsamt Marktoberdorf 
47 Gemeinde Biessenhofen 
48 Gemeinde Lengenwang 
53 Gemeinde Wald 
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1.2 Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen haben abgegeben: 
07 bayernnets vom 22.05.2024 
10 Bischöfliche Finanzkammer vom 10.06.2024 
23 Kreisheimatpfleger Baudenkmal vom 01.06.2024 
37 Regierung von Schwaben vom 05.06.2024 
38 Regionaler Planungsverband Allgäu vom 06.06.2024 
39 Schwaben Netz GmbH vom 09.07.2024 
40 Staatl. Bauamt Kempten vom 23.05.2024 
43 Vodafone Deutschland vom 01.07.2024 
46 Gemeinde Bidingen vom 07.06.2024 
49 Gemeinde Rettenbach am Auerberg vom 19.06.2024 
50 Gemeinde Ruderatshofen vom 23.05.2024 
51 Gemeinde Stötten am Auerberg vom 01.07.2024 
52 Markt Unterthingau vom 18.06.2024 
 
 

1.3 Bedenken und Anregungen haben vorgebracht: 
15 Deutsche Telekom vom 14.06.2024 
22 Kreisheimatpfleger – Bodendenkmalpflege vom 09.07.2024 
26 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Gesundheit / Klima vom 09.07.2024 
27 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Bauleitplanung vom 26.06.2024 
28 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Wasserrecht vom 25.06.2024 
29 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Abfallwirtschaft vom 21.06.2024 
30 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Bodenschutz vom 12.06.2024 
31 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Naturschutz  vom 05.07.2024 
32 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Immissionsschutz vom 05.06.2024 
45 Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 02.07.2024 
 
 
54 Einwender 1  vom 10.06.2024 
55 Einwender 2  vom 10.07.2024 
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Träger öffentlicher Belange 

15 Deutsche Telekom vom 14.06.2024 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnah-
men abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren 
Bestand und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Bau-
maßnahmen berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt werden, wobei die 
Aufwendungen der Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind. Zum Bestandsgebäude 
an dessen Stelle das Mehrfamilienhaus entstehen soll bzw. wird, führt noch ein Kupferkabel. An-
sonsten ist das Areal frei von Telekom-Leitungen. 
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deut-
schen Telekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten. 
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen be-
nötigen, können diese angefordert werden bei: 
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de 
Fax: +49 391 580213737 

 
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekom-
munikationsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung vorbehalten. 
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen über 
den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie möglich, 
jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:  
Deutsche Telekom Technik GmbH  
Technik Niederlassung Süd, PTI 23  
Gablinger Straße 2  
D-86368 Gersthofen 
Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu 
verwenden.  

 

Abwägung 
Die Stellungnahme der Deutschen Telekom mit den gegebenen Hinweisen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Beschlussvorschlag 
Kein Beschluss erforderlich. 
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22 Kreisheimatpfleger Bodendenkmal vom 09.07.2024 

 

Das Plangebiet liegt weder in noch an einem bereits bekannten Bodendenkmal. Der richtige Um-
gang mit zufällig auftretenden Bodendenkmälern, die bisher noch unbekannt sind, ist richtig und 
ausführlich beschrieben. 

Ausgeschlossen sind solche „neuen“ Entdeckungen nicht, auch wenn das Plangebiet vor ca. 200 
Jahren noch weit außerhalb des heutigen Marktoberdorf lag. Aus der angefügten Karte ist zu 
erkennen, dass es bereits mehrere mittelalterliche Bestattungsplätze in der näheren Umgebung 
des Plangebietes gibt. 

 

Abwägung 
Die Stellungnahme der Kreisheimatpflege mit den gegebenen Hinweisen wird zur Kenntnis ge-
nommen. In den Hinweisen zum Bebauungsplan ist bereits ein Absatz zum Umgang mit ggfs. 
aufgefundenen Bodendenkmälern enthalten. 

Beschlussvorschlag 
Kein Beschluss erforderlich. 
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26 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Gesundheit / Klima vom 09.07.2024 

 

Photovoltaik: Widerspruch zwischen Satzungstext und Begründung zur Zulässigkeit von Aufstän-
derungen. Die Aufständerung ist notwendig für den wirtschaftlichen Betrieb, daher bitten wir um 
eine entsprechende Anpassung der Begründung. 

OK FFB EG: Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse empfehlen wir, ergänzend eine Min-
desthöhe (15 cm) über Straßenniveau festzusetzen. 

Fahrradstellplätze: Aus den aktuellen Plänen ist nicht ersichtlich, ob ausreichend Fahrradstell-
plätze vorgesehen sind, wie sie die Stellplatzsatzung der Stadt Marktoberdorf vorgibt. Wir emp-
fehlen neben den oberirdischen Stellplätzen auch Fahrradstellplätze in der Tiefgarage vorzuse-
hen. 

Redaktionell: Im textlichen Teil (C) wird unter 3. Erneuerbare Energien auf die EnEV verwiesen. 
Seit 2020 gilt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), wir bitten darum den Text entsprechend anzu-
passen. 

Abwägung 

Die Stellungnahme des Landratsamts Ostallgäu Abtl. Gesundheit / Klima wird zur Kenntnis ge-
nommen. Folgende Abwägung wird getroffen: 

Photovoltaik: Der Widerspruch zwischen Satzung und Begründung wird dahingehend aufgelöst, 
dass gleichlautend eine Aufständerung zulässig ist. 

OK FFB EG: Die bisherige Festsetzung ermöglicht ein Höchstmaß für die Ausbildung der OK FFB 
EG bis zu 40 cm über der Straßenoberkante der Memelstraße. Ergänzend hierzu wird in der 
Satzung ein Mindestmaß von 15 cm über Straßenniveau festgesetzt.  

Fahrradstellplätze: Die Stellplatzsatzung der Stadt Marktoberdorf ist bis auf 2 Modifikationen 
(Größe barrierefreier Stellplatz und Abstand der abschließbaren Fahrradstellplätze) verpflichtend 
anzuwenden. Dies ist in der Satzung zum B-Plan bereits aufgeführt. Die Anordnung von Fahrrad-
stellplätzen in der Tiefgarage ist aufgrund der durch die Grundwassersituation bedingten hohen 
Baukosten nicht vorgesehen. 

Redaktionell: der Hinweis auf die EnEV wird durch einen Hinweis auf das GEG ersetzt 

Beschlussvorschlag 
Der Bebauungsplan wird in Satzung und Begründung entsprechend der Abwägung geändert. 

27 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Bauleitplanung vom 26.06.2024 

 

Für die Regelung der Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt (§ 
4 BauNVO) und mit Ausnahme von Wohngebäuden sind alle sonstigen allgemein zulässigen 
Nutzungen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen. Wird in einem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan ein Baugebiet nach der BauNVO festgesetzt, ist eine Regelungen 
nach § 9 Abs. 2 BauGB mit dem Inhalt erforderlich, dass nur Vorhaben zulässig sind, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Da beim Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan kein sog. Typenzwang gilt wäre es hier ausreichend festzusetzen, 
dass nur Wohngebäude zulässig sind. Ergänzt werden könnte dies durch eine Regelung, ob in 
den Wohngebäude Räume für freie Berufe zulässig sind (vgl. § 13 BauNVO). 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und 
dementsprechend als Anlage zu berücksichtigen (Seite 4 der Begründung). 
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Die Gebäudehöhe im Vorhabenplan ist mit 8,75 m ab OK FFB EG angegeben. Der Bebauungs-
plan lässt eine maximale Gebäudehöhe von 10,50 m zu. Es wird empfohlen die Gebäudehöhe 
im Bebauungsplan auf das erforderliche Maß, inkl. eines gewissen Puffers (z.B. 0,75 m) zu redu-
zieren. Damit ist die bauliche Entwicklung für die Nachbargrundstück nachvollziehbarer.  

 

Abwägung 

Die Stellungnahme des Landratsamts Ostallgäu Abtl. Bauleitplanung wird zur Kenntnis genom-
men. Folgende Abwägung wird getroffen: 

Zulässigkeit von Vorhaben: Die Satzung wird dahingehend geändert, dass ausschließlich Wohn-
gebäude zulässig sind. 

Vorhaben- und Erschließungsplan: Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist und wird weiterhin 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

Gebäudehöhe: Die zulässige Gebäudehöhe im Bebauungsplan wird auf max. 9,50 m reduziert. 
Da die Höhe der vorgesehenen Aufständerung für die PV-Anlage noch nicht final feststeht, wird 
ausschließlich hierfür eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe um bis zu 1,0 m festge-
setzt. 

Beschlussvorschlag 
Die Festsetzungen zur Zulässigkeit von Vorhaben, der höchstzulässigen Gebäudehöhe sowie 
zur Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe für PV-Anlagen werden entsprechend in der 
Satzung und Begründung sowie der Planzeichnung geändert bzw. ergänzt. 

28 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Wasserrecht vom 25.06.2024 

 

Grundwasser: 

Auf Grund der topografischen Lage befindet sich der Grundwasserspiegel im überplanten Bereich 
vermutlich relativ nahe unter Gelände. 200 bis 400 Meter weiter im Osten gelegene Bodenauf-
schlüsse lassen diesen Rückschluss zu. Es wird deshalb empfohlen, durch ein Bodengutachten 
die Beschaffenheit des Untergrundes und die Grundwassersituation nachzuweisen und damit 
mögliche Auswirkungen der Bebauung und der erforderlichen Eingriffe in den Untergrund in Hin-
blick auf dem umliegenden Gebäude und Veränderungen der Grundwassersituation zu untersu-
chen. Dabei ist zu prüfen, ob eine Versickerung von Regenwasser auf dem jeweiligen Baugrund-
stück möglich ist oder ob und ggf. Alternativen, zur geplanten Regenwasserbeseitigung nötig 
sind. Tiefbaumaßnahmen wie Keller oder Tiefgaragen, die eine Barrierewirkung im Grundwasser 
erzeugen, werden wasserrechtlich als Benutzungstatbestände nach § 9 WHG angesehen und 
benötigen eine gesonderte, eigenständige wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG. Diese ist 
unter Vorlage aussagekräftiger und vollständiger Unterlagen rechtzeitig vor Baubeginn beim 
Landratsamt Ostallgäu zu beantragen. Die Unterlagen müssen eine Aussage zur Auswirkung der 
Grundwasserbenutzung auf die Rechte Dritter und das naturräumliche Umfeld beinhalten. 

Sollten bei den Baumaßnahmen selbst schon Grundwasserabsenkungen erforderlich sein, ist im 
Sinne einer nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung eine geschlossene Bauwasserhaltung 
mittels Schlitz- oder Spundwänden, die bis in den Grundwasserstauer einbinden, vorzuziehen. 
Alternativ ist das unschädliche Wiedereinleiten des abgepumpten und unverschmutzten Wassers 
über eine geeignete Versickerungseinrichtung in das Grundwasser anzustreben. Bauwasserhal-
tungen, bzw. Grundwasserabsenkungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Abwägung 
Die Stellungnahme des Landratsamt Ostallgäu Abtl. Wasserrecht wird zur Kenntnis genommen. 
Folgende Abwägung wird getroffen: 
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Grundwasser – Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten mit zugehöriger Baugrunduntersu-
chung liegt bereits vor. Dieses weist einen GW-Spiegel von 720,17 m ü.NN. aus. Dies entspricht 
einem GW-Stand bezogen auf die mittlere GOK (722,60 m ü.NN.) von rd. – 2,40 m.  
Dies bedeutet, dass der Keller sowie die Tiefgarage voraussichtlich (geringfügig) im Grundwasser 
zu liegen kommen. Ein entsprechender Hinweis zur voraussichtlich erforderlichen Grundwasser-
haltung und entsprechender rechtlicher Beantragung usw. wird in die Hinweise zur Satzung auf-
genommen. Die Hinweise zur wasserdichten Ausbildung von Keller- und Tiefgaragengeschossen 
als auch die Ausbildung von Schwellen im Bereich der Tiefgaragenzufahrt werden in die Hinweise 
zur Satzung aufgenommen.  
 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung: 
Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung ist eine Versickerung von Niederschlags-
wasser möglich. Die einschlägigen technischen Regelwerke und rechtliche Grundlagen sind zu 
beachten. 
 
Die Hinweise zu den notwendigen Unterlagen beim Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis als auch zur erlaubnisfreien Einleitung an das Landratsamt Ostallgäu werden zur 
Kenntnis genommen und werden dem Vorhabensträger zur weiteren Beachtung übermittelt. 
 

Beschlussvorschlag 

Die Satzung zum Bebauungsplan wird entsprechend der Abwägung angepasst bzw. ergänzt. 

29 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Abfallwirtschaft vom 21.06.2024 

 
Die abfallwirtschaftlichen Belange (Anfahrbarkeit der Grundstücke) sind ausreichend berücksich-
tigt, wenn für das Grundstück, an der nächstliegenden Durchgangsstraße Stellplätze für die Ab-
fallbehältnisse sowie für die Bereitstellung sperriger Abfälle vorgesehen sind. 

 

Abwägung 
Die Stellungnahme des Landratsamts Ostallgäu Abt. Abfallwirtschaft wird zur Kenntnis genom-
men. Folgende Abwägung wird getroffen: 
Die Stellplätze für Abfallbehältnisse sind auf dem Baugrundstück untergebracht und werden zur 
Leerung vom beauftragten Hausmeisterservice an die nächstliegende Durchgangsstraße (vo-
raussichtlich Schwabenstraße) gestellt und dort nach Leerung wieder zurückgebracht. 

Beschlussvorschlag 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 

30 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Bodenschutz vom 12.06.2024 

 

Altlasten: Der vorliegende vorhabenbezogener BPlan Nr. 80 "Mehrfamilienhaus Memelstraße" 
wurde in Bezug auf Altlasten und Altablagerungen überprüft. Nach den bei der Unteren Boden-
schutzbehörde vorliegenden Unterlagen befinden sich im Geltungsbereich des Planes keine alt-
lastverdächtigen Ablagerungen. 

Schutzgut Boden: Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden 
und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und 
dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. 
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Abwägung 
Die Stellungnahme des Landratsamts Ostallgäu Abt. Bodenschutz wird zur Kenntnis genommen. 
Folgende Abwägung wird getroffen: 
Das vorliegende Baugrundgutachten hat keine Hinweise auf Altlasten ergeben. Die Hinweise zu 
Altlasten und Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich, die entsprechenden Hinweise sind 
bereits in der Satzung unter Hinweise enthalten. 
 

31 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Naturschutz vom 05.07.2024 

 
Grundsätzlich bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine Einwendungen gegen die Planung. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten in der Grünordnung Baumarten festgelegt werden. 
Die Bepflanzungsauflagen sollen nach § 178 BauGB festgesetzt werden, um dann die Bepflan-
zung durchsetzen zu können. 
Außerdem ist eine artenreiche Hecke aus mehreren einheimischen Straucharten einer Schnitt-
hecke vorzuziehen, da sie einen Beitrag zur heimischen Artenvielfalt leisten kann. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Dachbegrünung mit heimischen Arten zwar wünschens-
wert ist, aber natürlich in einem Konflikt mit den PV-Anlagen auf dem Dach steht, so dass die 
Minimierung des Eingriffs vermindert wird. 
 
Abwägung 

Die Stellungnahme des Landratsamts Ostallgäu Abt. Naturschutz wird zur Kenntnis genommen. 
Folgende Abwägung wird getroffen: 
Eine Frist von 1 Jahr nach Fertigstellung des Wohngebäudes zur Bepflanzung entsprechend  
§ 178 BauGB wird in die Satzung aufgenommen. 

Nachdem derzeit noch keine Freiflächengestaltungsplanung vorliegt, werden dezidierte Festset-
zungen zu Hecken- oder Gehölzpflanzungen aus der Satzung rausgenommen. Es wird ein Frei-
flächengestaltungsplan zum Bauantrag gefordert und dies so in der Satzung aufgenommen. 

Zulässige Baum- und Straucharten werden anhand einer Pflanzliste festgesetzt – eine exakte 
Bezeichnung zu jedem Baum wird im geforderten Freiflächengestaltungsplan aufgeführt. 

Die Kombination extensive Dach-Begrünung und PV-Anlage ist erprobte Praxis und wirft keine 
Konflikte auf. 

 

Beschlussvorschlag 
Die Satzung wird entsprechend der Abwägung geändert. 

32 Landratsamt Ostallgäu Abtl. Immissionsschutz vom 05.06.2024 

 

Aus Gründen der Lärmvorsorge sollten die folgenden, bzw. ähnlich lautende, Feststellungen mit 
in die Satzung aufgenommen werden: 

Die Tiefgaragenrampe ist aus Lärmschutzgründen so weit wie möglich einzuhausen 

Die Wände im Rampenbereich sind schallabsorbierend auszuführen oder zu verkleiden 
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Die Regenrinnen sind geräuscharm auszubilden (z.B. Auflagerung der Gitterroste auf Hartgum-
miprofilen mit fester Verschraubung oder der Einsatz von Gitterrosten aus schwerem Gusseisen). 

 
Beschlussvorschlag 
Die genannten Festsetzungen werden in die Satzung übernommen. 

45 WWA Kempten vom 02.07.2024 
 
1. Grundwasser  
Bei der Baugrunderkundung für das Vorhaben wurde relativ hoch anstehendes Grundwasser, 
wenn auch in geringer Mächtigkeit, angetroffen.  
Es ist nicht auszuschließen, dass durch die geplante Tiefgarage auf das Grundwasser eingewirkt 
wird (z.B. durch Aufstau, Umleitung, Absenkung). Dadurch können nachteilige Folgen für das 
Grundwasser oder für Dritte entstehen. Wir empfehlen, vor Baubeginn ein hydrogeologisches 
Gutachten in Auftrag zu geben, das die Beeinflussung ermittelt und ggf. geeignete Abhilfemaß-
nahmen vorschlägt und dieses Gutachten dem Bauantrag beizulegen.  
Nachteilige Veränderungen des Grundwassers durch ins Grundwasser einbindende Baukörper 
und/oder die eingebrachten Baustoffe gelten als Grundwasserbenutzungen und müssen grund-
sätzlich vermieden oder durch geeignete Baumaßnahmen zumindest minimiert werden.  
Ein Eingriff in das Grundwasser durch die geplanten Maßnahmen stellt grundsätzlich einen Be-
nutzungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Abs. 2 Nr. 1 oder ggf. § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG dar. 
Benutzungen sind in einem wasserrechtlichen Verfahren zu behandeln und sind rechtzeitig vor 
Baubeginn unter Vorlage prüffähiger und vollständiger Unterlagen nach WPBV bei der Kreisver-
waltungsbehörde zu beantragen, bzw. anzuzeigen. Die Unterlagen müssen auch eine Aussage 
zur Auswirkung der Grundwasserbenutzung auf die Rechte Dritter (auch auf ggf. vorhandene 
Nutzungen im Umfeld) und ggf. das naturräumliche Umfeld beinhalten.  
Hinweise:  
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich dem 
jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf auch gegen auftretendes Grundwasser sichern 
muss.  
Bauwasserhaltungen bedürfen grundsätzlich einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis.  
 
2. Siedlungsentwässerung  
Mit den Ausführungen unter Punkt 5.13 der Begründung besteht unsererseits Einverständnis.  
 
3. Gewässer und Hochwasser  
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches sind keine Oberflächengewässer vorhanden und 
keine Überschwemmungsgebiete bekannt. Eine Schwelle" an der TG-Einfahrt zum Schutz gegen 
zufließendes Oberflächenwasser bei Starkregen ist zu empfehlen.  
4. Sonstige Hinweise / Empfehlungen  
 
wir begrüßen ausdrücklich Ihre Maßnahmen, den natürlichen Wasserkreislaufs so gering wie 
möglich negativ zu beeinflussen, der zunehmenden Flächenversiegelung entgegenzuwirken und 
die Grundwasserneubildung zu unterstützen.  
Falls Ihnen die zwei nachfolgenden Broschüren noch nicht bekannt sind, empfehlen wir Ihnen 
diese. Dort finden Sie anschauliche Beispiele für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Re-
genwassermanagement in Bayern u. a. multifunktionale Flächen oder No-regret-Maßnahmen mit 
gleichzeitigem Mehrwert für Anwohner und Bürger:  
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm 
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https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf  
weitere Hinweise:  
• Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.  
• Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren durch Was-
ser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände, Kanalrückstau) ausgesetzt. Die Vorsorge 
gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung!  
• Das Erdgeschoss der Gebäude, sowie Lichtschächte, Öffnungen und Treppenabgänge sollten 
zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über dem vorhandenen Gelände bzw. über 
dem jeweiligen Straßenniveau liegen. Alles unter dieser Ebene sollte wasserdicht sein.  
• Des Weiteren empfehlen wir einen Hinweis für Planer und Bauherren aufzunehmen, unabhängig 
von der Gewässernähe oder den bisher bekannten Grundwasserständen, einen Keller wasser-
dicht und auftriebssicher auszuführen. Das bedeutet, dass z. B. alle Leitungs- und Rohrdurchfüh-
rungen dicht sein müssen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die geeignete Planung und 
Ausführung von Kellerabgängen, Kellerfenstern und Lichtschächten, sowie Haus- und Terrassen-
eingängen zu legen. Tiefgaragenabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Kel-
ler nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasserstände geflutet werden.  

 
 
Arbeitshilfe: Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung, Eine pragmatische Anlei-
tung für Kommunen und deren Planer  
Broschüre: Instrumente zur Klimaanpassung vor Ort Eine Arbeitshilfe für Kommunen in Bayern  
 

Abwägung 
Die Stellungnahme des WWA Kempten wird zur Kenntnis genommen.  
Folgende Abwägung wird getroffen: 
Gegen die Planung bestehen generell keine Einwände. Die vorgebrachten Hinweise ergehen zur 
Kenntnis und werden dem Bauherrn zur Kenntnisnahme und ggfs. weiteren Beachtung weiterge-
leitet. Ein entsprechender Hinweis zur voraussichtlich erforderlichen Grundwasserhaltung und 
entsprechender rechtlicher Beantragung usw. wird in die Hinweise zur Satzung aufgenommen. 
Die Hinweise zur wasserdichten Ausbildung von Keller- und Tiefgaragengeschossen als auch die 
Ausbildung von Schwellen im Bereich der Tiefgaragenzufahrt werden in die Hinweise zur Satzung 
aufgenommen.  

Beschlussvorschlag 
Die Satzung ist entsprechend der Abwägung zu ändern. 
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54 Private Einwendung 1 vom 10.06.2024 
 

 
 

Abwägung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Folgende Abwägung wird getroffen: 
Die Ist-Situation stellt sich wie folgt dar:  
Die Autos parken hier in Parkbuchten gegenüber, eine Tempo-30-Zone ist bereits vorhanden, 
eine Verlegung der Tiefgarage bzw. deren Ein-/Ausfahrt ist nicht möglich, vor der Einfahrt- und 
Ausfahrt herrscht nach StVO Parkverbot.  
Die Sichtverhältnisse bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage sind im Bebauungsplan durch entspre-
chende Sichtdreiecke dargestellt.  
Zunächst werden keine Halteverbotszonen vorgesehen. 
Die Verkehrssituation wird nach Fertigstellung des Wohngebäudes /Tiefgarage bzw. mit der Auf-
nahme der Nutzung von der Verkehrsbehörde im Blick gehalten. 

Beschlussvorschlag 
Der Bebauungsplan ist entsprechend der Abwägung nicht zu ändern. 
 
 

  



Stadt Marktoberdorf Projektnummer: ULWE-02 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 80 „Mehrfamilienhaus Memelstraße“ 
 

12 

55 Private Einwendung 2 vom 10.07.2024 
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Abwägung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Folgende Abwägung wird getroffen: 
1. Einfügung gemäß § 34 BauGB / Verkleinerung des Gebäudes / Lage Abstand zu Pfarr-
heim: 
Der gegenständliche Bebauungsplan basiert auf § 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB und damit ge-
rade nicht auf §34 BauGB. Die Berücksichtigung der Einfügung in die Umgebung ist dennoch 
nicht unerheblich bei der Beurteilung. Tatsächlich nimmt das geplante Wohngebäude Bestand-
teile der Umgebungsbebauung hinsichtlich Höhe und Geschossigkeit auf und spiegelt in der 
Grundfläche ebenfalls die Umgebungsbebauung in Teilen wider. Die Gesamthöhe des geplanten 
Gebäudes entspricht in etwa der Gesamthöhe der gegenüberliegenden Reihenhausbebauung. 
Mit der gegenständlichen Planung wird das Landesplanerische Ziel: „Flächen sparend Wohnraum 
schaffen“ bestmöglich umgesetzt. Mit 3 Vollgeschossen ist deutlich mehr Wohnraum zu schaffen 
als mit II+D oder II. Das Einrücken mittels Staffelgeschoß mag architektonisch gefällig wirken, 
verteuert jedoch zusätzlich die Baukosten nicht unerheblich und damit die anzusetzenden Woh-
nungsmieten. Vor dem Hintergrund der sozialverträglichen Mietpreisgestaltung wird an der bis-
herigen Planung daher festgehalten. Abstand und Lage zum bisherigen Pfarrheim sind daher 
nicht in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen. 
 
2. Gesamthöhe des Gebäudes – PV-Anlage aufgeständert: 

Die zulässige Gebäudehöhe im Bebauungsplan wird auf max. 9,50 m reduziert. Da die Höhe der 
vorgesehenen Aufständerung für die PV-Anlage noch nicht final feststeht wird ausschließlich hier-
für eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe um bis zu 1,0 m festgesetzt. Die Aufbrin-
gung einer Photovoltaikanlage ist gesetzlich und politisch erwünscht, die letztlich gewählte Aus-
führungsart wird dem Vorhabensträger überlassen. 

 
3. Schattenwurf – Verschiebung Richtung Osten 
Eine Schattensimulation durch die Stadt MOD hat ergeben, dass der Schattenwurf des geplanten 
Wohngebäudes nur geringfügige Auswirkungen auf die Umgebungsbebauung hat. Diese Auswir-
kungen sind innerstädtisch nicht unüblich und daher hinzunehmen. Eine Verschiebung des ge-
planten Mehrfamilienhauses ist daher nicht vorgesehen. Die Darstellung des Schattenwurfes wird 
den Beschlussunterlagen beigefügt. 
 
4. Errichtung sozialgerechte Wohnungen 
Das St. Ulrichswerk als Bauherr erläutert zu den Einwänden gegen den Bebauungsplan in der 
Memelstraße und der damit verbundenen Umsetzung von Einkommensorientierten Wohnungen: 
 
Als Vertreter für kirchliche Belange und sozialem Engagement ist die Schaffung von einkom-
mensorientierten Wohnungen ein wichtiger Bestandteil des St. Ulrichswerk. Im Bereich Woh-
nungsbau werden seit Jahrzehnten vom St. Ulrichswerk fast ausschließlich einkommensorien-
tierte Wohnungen realisiert. Mit jahrelanger Erfahrung konnte ein „gesunder“ und gesellschaftlich 
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fördernder EOF-Wohnungsmix entwickelt werden. Da die Objekte meist selbst gehalten und ver-
mietet werden ist eine optimale Stufenverteilung für den reibungslosen und kostengünstigen Be-
trieb unabdingbar. 
 

 
Auszug bayernlabo-wohnraumförderbestimmungen-2023 

 
Wohnungsmix ca.:       Stufenvergabe ca.: 
2-Zimmer-Wohnungen – 40 %      Stufe I – 40% 
3-Zimmer-Wohnungen – 40 %      Stufe II – 40 % 
4-Zimmer-Wohnungen – 20 %     Stufe III – 20 % 
 
Die Stufenverteilung ist noch nicht fixiert und wird im weiteren Verlauf mit der Stadt Marktoberdorf 
und dem Fördergeber abgestimmt. 
Die Ausweisung von Einkommensorientierten Wohnungen wird daher unverändert beibehalten. 
 
5. Verlegung Zufahrt Tiefgarage in Schwabenstraße – verkehrsberuhigende Maßnahmen 
in Memelstraße 
Eine Zufahrt über die Schwabenstraße ist nicht möglich, da der Vorhabensträger keine Eigen-
tumsrechte am östlichen Teil besitzt. 
Derzeit sind keine verkehrsberuhigenden Maßnahmen geplant – die Situation wird jedoch von 
der Stadt MOD nach Errichtung und Nutzungsaufnahme des Wohngebäudes beobachtet.  
 
6. Abwasseranfall / Rückstau 
Das überplante Grundstück kann über die Memelstraße oder die Schwabenstraße an das städti-
sche Abwassernetz (Mischsystem)angeschlossen werden. Der zu erwartende (Mehr-) Anfall an 
häuslichem Abwasser ist über den üblichen Bemessungswert für häusliches Schmutzwasser von 
4 l/(s*1000 Einwohner)aus DWA A118 bereits abgedeckt. Niederschlagswasser wird laut Planung 
auf dem Grundstück versickert, somit ist keine Mehrbelastung des Kanalnetzes zu erwarten. 
 
Die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wird durch das Vorhaben nicht negativ beeinflusst. 
 
Die klimabedingte Zunahme an Starkregenereignissen kann nicht Gegenstand der Beurteilung 
eines Einzel-Bauvorhabens sein. 
 
7. Beschädigung Steinzeug-Abwasserrohre 
Dieser Teil der Stellungnahme ist nicht Bestandteil bauleitplanerischer Inhalte und daher nicht 
zur weiteren Abwägung vorgesehen. 
 
Wärmepumpe – Lärmbelästigung – Änderung / Anpassung Heizsystem 
In die Satzung wird ein Passus zur maximal zulässigen Lärmbelastung aus Wärmepumpen auf-
genommen. Final steht aber die Art der Gebäudebeheizung noch nicht fest. 
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Wuchshöhe Bäume – Erhaltung Bestandshecke  
Es werden ausschließlich Bäume 2. und 3. Ordnung (Wuchsklasse) festgesetzt, die im unter Hin-
weisen geforderten Freiflächengestaltungsplan angeordnet werden können. Damit ist eine mittel-
bare Wuchshöhenbegrenzung gegeben. 
 
Die Laubhecke wird aufgrund der Baumaßnahmen vermutlich nicht erhalten werden können. Sie 
wird dann außerhalb der Vogelschutzzeit entfernt, um keine artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände hervorzurufen. Die Art der Bepflanzung wird zwischen dem Vorhabenträger und den Pla-
nern unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
Der Bebauungsplan ist in Satzung, Begründung und Planzeichnung entsprechend der Abwägung 
zu ändern. 
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